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RS OGH 1972/1/18 5Ob346/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1972

Norm

AO §3 Abs1 Z3

Rechtssatz

Aus dem Ausgleichsvorschlag muß hervorgehen, daß das im Sinne der zwingenden gesetzlichen Normen gestellte

Mindestanbot ernst gemeint ist und seine Erfüllung zur Voraussetzung des Ausgleiches gemacht wird. Es darf auch

keine unerlaubte Sonderbegünstigung (§ 47 AO) vorliegen.
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